
321 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

9. 5. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Ablegung von Staatsprüfungen der 
rechts- und staatswissenschaftlichen Studien 

Der Nationalrat hat besmlossen: 

§ 1. Mit Ausnahme der remtshistorischen 
Staatsprüfung können Staatsprüfungen der remts­
und staatswissensmaftlimen Studien nam Wahl 
des Kandidaten entweder nam den Vorsmriften 
der Verordnung des Staatsamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 3. September 1945, 
StGBI. Nr. 164, über die juristisme Studien- und 
Staatsprüfungsordnung in Form einer kommis­
sionellen Prüfung oder nach den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes abgelegt werden. Der Kan­
didat hat von diesem Remt bei der Anmeldung 
zu der betreffenden Staatsprüfung oder zur ersten 
Teilprüfung einer solchen Gebrauch zu mamen. 

§ 2. Staatsprüfungen können in der Form von 
Teilprüfungen von Einzelprüfern über jedes Prü­
fungsfam abgelegt werden. Die Wahl der Reihen­
folge der einzelnen Teilprüfungen steht dem 
Kandidaten zu. 

§ 3. (1) Mit der Ablegung von Teilprüfungen 
kann frühestens im letzten Semester des betref­
fenden Studienabsmnittes begonnen werden. 

(2) Eine Zulassung zur ersten Teilprüfung einer 
Staatsprüfung darf nur erfolgen, wenn die Zeug­
nisse über die vorgesmriebenen Einzelprüfungen 
(§ 8 Abs. 1 der juristismen Studien- und Staats­
prüfungsordnung) und übungen des betreffenden 
Studienabsmnittes vorgelegt werden. 

(3) Die Anmeldung zu einer Teilprüfung hat 
spätestens einen Monat vor dem gewünsmten 
Termin zu erfolgen. 

§ 4. Der Präses der jeweiligen Staatsprüfungs­
kommission setzt die Termine der einzelnen Teil­
prüfungen fest, bestimmt die Einzelprüfer und 
weist diesen die angemeldeten Kandidaten zu. 

§ 5. Die Beurteilung der Leistung des Kandi­
daten obliegt dem Einzelprüfer. Die Gesamtnote 
einer Staatsprüfung ist vom Präses der jeweiligen 
Staatsprüfungskommission festzusetzen. Im übri­
gen sind für die Ablegung von Teilprüfungen 
von Staatsprüfungen die Bestimmungen der §§ 29 

und 30 des Allgemeinen Homsmul-Studien­
gesetzes, BGBI. Nr. 177/1966, anzuwenden. 

§ 6. (1) Abweimend von den Bestimmungen 
der §§ 1 bis 5 kann das Professorenkollegium 
einer mit der Durchführung juristischer Studien 
betrauten Fakultät nam Anhörung des zuständi­
gen Organs der österreimismen Homsmüler­
smaft durm Verordnung diejenigen für diese 
Fakultät zuständigen Staatsprüfungskommissio­
nen bezeimnen, die im Hinblick auf das Miß­
verhältnis zwismen der Zahl der Prüfer und der 
Zahl der Kandidaten, Staatsprüfungen nimt in 
der Form von Teilprüfungen abzuhalten haben. 

(2) Eine Verordnung des Professorenkollegiums 
gemäß Abs. 1 gilt nur für ein Studienjahr. 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Ok­
tober 1972 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Wissensmaft und 
Forschung betraut. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Verordnung des Ministers für 
Kultus und Unterricht, durch welche für die 
Universitäten der im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder bezüglich der Erlan­
gung des Doktorates an den weltlichen Fakul­
täten neue Bestimmungen erlassen wurden, 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Verordnung des Ministers für Kultus und 
Unterricht vom 15. April 1872, RGBI. Nr. 57, 
durm welche für die Universitäten der im 
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder 
bezüglim der Erlangung des Doktorates an den 
weltlichen Fakultäten neue Bestimmungen erlas­
sen werden, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Zur Erlangung des Doktorates der Rechte 
ist die Ablegung von drei strengen Prüfungen 
(Rigorosen) erforderlim." 
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2 321 der Beilagen 

2. A~ die Stelle der §§ 5 bis 17 treten fol­
gende Bestimmungen: 

,,§ 5. Die Studierenden der Rechts- und Staats­
wissenschaf ten sind, wenn sie die judizielle oder 
staatswissenschaftliche Staatsprüfung nach den 
Vorschriften der Verordnung des Staatsamtes für 
Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung 
und für Kultusangelegenheiten über die juristi­
sche Studien- und Staatsprüfungsordnung, StGBL 
Nr. 164/1945, mit mindestens genügendem Erfolg 
bestanden haben, zu dem dieser Staatsprüfung 
entsprechenden Rigorosum (§ 2) zuzulassen. 

§ 6. (1) Die Rigorosen sind nach Wahl des 
Kandidaten entweder in Form von Teilprüfungen 
von Einzelprüfern oder als kommissionelle Prü­
fung vom gesamten Prüfungssenat nach den Be­
stimmungen des § 24 Abs. 6 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes, BGBL Nr. 177/1966, 
mündlich abzuhalten. Hiebei sind jedem Kandi­
daten zumindest drei Prüfungsfragen aus ver­
schiedenen Teilgebieten jedes Prüfungsfaches zu 
stellen. 

'(2) Für die Ablegung von Rigorosen sind die 
Bestimmungen der §§ 26 Abs. 7 und 10, 27 Abs. 4 
bis 8, 29, 30 und 31 des Allgemeinen Hochschul­
Studiertgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß bei derselben Prüfungshandlung nicht mehr 
als fünf Kandidaten einer Prüfung unterzogen 
werden sollen. 

§ 7. Die Gesamtnote jedes Rigorosums und die 
Noten jeder Teilprüfung sind mündlich zu ver­
künden und im Prüfungsprotokoll und im Mel­
dungsbuch des Kandidaten einzutragen. Im An­
schluß an die Verkündung ist dem Kandidaten 
ein Zeugnis auszustellen. 

§ 8. (1) Hat der Kandidat alle drei Rigorosen 
bestanden, so ist er zur Erwerbung des akademi-

sion zu prüfen. Erst nach positiver Beurteilung 
des Kandidaten bei der Teilprüfung der Staats­
prüfung ist die Teilprüfung des Rigorosums ab­
zuhalten. 

(3) Die beiden Prüfer sind berechtigt; aber nicht 
verpflichtet, während der Dauer der Prüfung des 
jeweiligen anderen Prüfers anwesend zu sein. 

(4) Abweichend von der Regelung der Abs. 1 
bis 3 kann das 'jeweils zuständige Professoren~' 
kollegium nach Anhörung des zuständigen Or­
gans der österreichischen Hochschülerschaft durch 
Verordnung diejenigen Rigorosenteilprüfungen 
bezeichnen, 'bei denen im Hinblick auf das Miß~ 
verhältnis zwischen der Zahl der Prüfer und, der 
Zahl der Kandidaten Teilprüfungen von Staats­
prüfungen und Rigorosen nicht gemeinsam 
durchzuführen sind. Die Bestimmungen des 
Abs. 1 erster Satz sind anzuwenden. 

(5) Eine Verordnung des Professorenkol­
legiums gemäß Abs. 4 gilt nur für ein Studien­
jahr. 

§ 10. (1) Wenn es sich im Hinblick auf das 
Mißverhältnis zwischen der Zahl der Mitglieder 
der Prüfungskommission zur Abhaltung derRi­
gorosen und der Zahl der zu prüfenden Kandi~ 
daten als erforderlich erweist, kann das Prof es­
sorenkollegium durch Verordnung beschließen, 
daß auch bei kommissioneller Ablegung eines 
Rigorosums die Mitglieder der Prüfungskommis­
sion dem Rigorosum nicht vom Anfang bis zum 
Ende beiwohneri müssen (§ 27 Abs. 6 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes). Jedes Mit­
glied der Prüfungskommission hat jedoch auch 
in diesem Fall das Recht, auch der Prüfung aus 
Gegenständen beizuwohnen, für die es nicht zum 
Prüfer bestellt wurde. 

schen Grades ,Doktor der Rechte', lateinische Be- (2) Eine Verordnung des Professorenkollegiums 
zeichnung ,Doctor juris', abgekürzt ,Dr. jur.', zu- gemäß Abs. 1 gilt nur für ein Studienjahr. 

zulassen. ' , ' (3) Die Besti~mungen der Abs. 1 und 2 sind 
(2) Die Verleihung des akademischen Grades I bei der letzten zulässigen Wiederholung eines 

erfolgt durch Promotion in feierlicher Form in Rigorosums nicht anzuwenden.", 
Anwesenheit des Rektors und des zuständigen ' 
Dekans durch einen Ordentlichen Hochschul­
professor als Promotor. 

(3) Die Verleihung des akademischen Grades 
ist zu beurkunden. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Oktober 
1972 in Kraft. 

§9. (1) Studierende, die eine Staatsprüfung in (2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tre-
Form von Teilprüfungen nach den Bestimmun- ten außer Kraft: 
gen des Bundesgesetzes, BGBL Nr. XXX ablegen, 1. Das Bundesgesetz vom 23. Juni 1967, BGBL 
sind von dem Zeitpunkt der Ablegung einer Teil-Nr. ,228 in der Fassung der Bundesgesetze 
prüfung dieser Staatsprüfung an z~ der dieser BGBL Nr. 16/1968 und 197/1969; 
Prüfung entsprechenden Teilprüfung des Rigo- 2. der § 1 der Juristischen Rigorosenordnungs-
rosums_zuzulassen. Diese Teilprüfungen sind ge- novelle, BGBl.Nr. 48/1936. 
meinsam mit den entsprechenden Teilprüfungen , 
der Rigorosen abzuhalten. (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

(2) Bei einer solchen Prüfung hat zuerst der I ist der Bundesminister für Wissenschaft und For­
Prüfungskommissär der Staatsprüfungskommis- schung betraut. 
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Erläuterungen 

Das Studium der Rechtswissenschaften ist der­
zeit durch die' Juristische Studien- und Staats­
prUfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945, weiters 
durch die Yerordnung des Ministers für Kultus 
und Unterricht vom 15. April 1872, RGBl. 
Nr.57; durch welche für die Universitäten der 
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Län­
der bezüglich der Erlangung des Doktorates an 
den weltliclien Fakultäten neue Bestimmungen 
erlassen werden, ferner durch die Juristische Rigo­
rosenordnungsnovelle, BGBl. Nr. 48/1936, und 
schließlich durch das Bundesgesetz über vorüber­
gehende Maßnahmen betreffend die Abhaltung 
von Rigorosen an den Rechts- und staatswissen­
schaftlichen Fakultäten der Universitäten und an 
der Sozial-, wirtschafts- und rechtswissenschaft­
lichen FakuJtät der ;Hochschule für. Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften in Linz; BGBl. Nr. 228/ 
1967, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 16/1968 imd16711969, geregelt. 

Die derzeit geltenden Bestimmungen sehen so­
wohl die Ablegung der juristischen Staatsprüfun­
gen als auch die der juristischen Rigorosen grund­
sätzlich in Form von kommissionellen Prüfungen 
vor, doch entbindet die zuletzt genannte Vor­
schrift die Prüfer bei den Rigorosen von der 
Anwesenheit während der gesamten Prüfung. 
Eine StaatsprÜfung und das dieser Staatsprüfung 
entsprechende Rigorosum können nur getrennt 
voneinander abgelegt werden. Die Staatsprüfun­
gen sollen hiebei mehr die praktischen Aspekte 
der Rechtsanwendung, die Rigorosen mehr die 
wissenschaftlichen Aspekte berücksichtigen. Der 
Studierende muß derzeit' bei' der judiziellen 
Staatsprüfung vier Prüfungsgegenstände, bei der 
staatswissenschaftlichen Staatsprüfung fünf Prü­
fungsgegenstände in einer Prüfung von etwa zwei 
Stunden Dauer absolvieren.· Dieses Zusammen­
treffen von miteinander nicht immer unbedingt 
zusammenhängenden Prüfungsgegenständen so­
wie die bisherige Form der Abhaltung der Staats­
prüfungen und der Rigorosen hat zu einer Ak~ 
kumulation des Lernstoffes geführt, aber kaum 
zu einer verstandesmäßigen Durchdringung des 
Prüfungsstoffes beigetragen. Dieser durch die 
Form der Abhaltung der juristischen Prüfungen 
bedingte Zustand fünrte dazu, daß ~ich die juri-

stische Ausbildung in hohem Maße von den Hoch­
schulen weg zu einigen dem Prüfungssystem an­
gepaßten Kursbetrieben verschob. 

Die österreichische Hochschülerschaft ist an 
das Bundesministetium für Wissenschaft und For­
schung mit dem Antrag herangetreten, die Staats­
prüfungen und die Rigorosen des. juristischen 
Studiums künftig in Form von Einzelprüfungen 
abzuhalten. Da überdies die Abhaltung von zwei 
Prüfungen über den gleichen Stoff zu verschie­
denen Zeiten nicht sinnvoll erscheint, sollen die 
einander entsprechenden Teilprüfungen von 
Staatsprüfungen und Rigorosen gemeinsam ab-
gelegt werden können. . 

Der Entwurf eines besonderen Studiengesetzes 
über das Studium der Rechtswissenschaften ist 
gegenwärtig schon ausgearbeitet und wird vor­
aussichtlich . in Kürze dem Begutachtungsverfah­
ren unterzogen werden. Da aber mit einem In­
krafttreten der neuen' juristischen Studienvor­
schriften (Studiengesetz, Studienordnungen und 
Studienpläne) nach den Bestimmungen des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes schon. aus 
technischen· Gründen nicht in nächster Zeit zu 
rechnen ist, die Ordnung des Prüfungswesens nach 
den Vorschriften des. Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes aber schon derzeit voraussichtlich 
ohne größere Schwierigkeiten übernommen wer­
den kann, wurde dem Wunsch der Studenten 
durch die Vorlage von entsprechenden Gesetz­
entwürfen·zum Großteil Rechnung getragen. 

In den beiden Gesetzentwürfen, die als eine 
Einheit aufzufassen· sind, ist die Ablegung der 
judiziellen und der staatswissenschaftlichen Staats­
prüfung und der entsprechenden Rigorosen 
fakultativ' entweder in Form von Teilprüfungen 
oder in Form von kommissionellen Prüfungen 
vorgesehen. Im Hinblick auf die kleine Zahl der 
Prüfer und die relativ große Zahl der Prüfungs­
kandidaten kann jedes Professorenkollegium 
durch Verordnung feststellen, in welchem Um­
fang die Abhaltung von Staatsprüfungen in 
form von Teilprüfungen·bzw. deren gemeinsame 
Abhaltung mit Teilprüfurtgen der Rigorosen 
durchzuführen ist. überdies steht dem Studie­
renden die Wahl frei, ob er ein Rigorosum .bzw. 
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4 321 der Beilagen 

die judizielle und staatswissenschaftliche Staats­
prüfung in Form einer kommissionellen Prü­
fung oder in Form von Teilprüfungen ablegt, so­
weit solche durchführbar sind. 

Schon das Bundesgesetz über vorübergehende 
Maßnahmen betreffend die Abhaltung von Rigo­
rosen, BGBl. Nr. 228/1967, hat dazu geführt, 
daß ein Rigorosum in Form von Teilprüfungen, 
die allerdings an einem Prüfungstag abgelegt 
wurden, absolviert werden konnte. In den vor­
liegenden Gesetzentwürfen ist nunmehr vorge­
sehen, daß der Zeitraum, in dem die einzelnen 
Teilprüfungen eines Rigorosums bzw. einer 
Staatsprüfung abzulegen sind, erweitert wird. 

Etwaigen Bedenken, daß der Zusammenhang 
des Prüfungsstoffes durch die Abhaltung von 
Staatsprüfungen und Rigorosen in der Form von 
Teilprüfungen nicht mehr gegeben sein könnte, 
versucht der Entwurf dadurch Rechnung zu tra­
gen, daß mit der Ablegung von Teilprüfungen 
für eine Staatsprüfung bzw. für ein Rigorosum 
erst mit Beginn des letzten Semesters des jeweili­
gen Studienabschnittes begonnen werden kann, 
sohin alle Teilprüfungen in der Regel innerhalb 
eines Semesters abzulegen sein werden. Eine Aus­
nahme bilden die rechtshistorische Staatsprüfung 
und das rechtshistorische Rigorosum (Romanum). 
Hiezu hat das Begutachtungsverfahren ergeben, 
daß es unmöglich ist, innerhalb eines Semesters 
alle erforderlichen Lehrveranstaltungen zu ab­
solvieren. Die Fülle des Stoffes im ersten Studien­
abschnitt macht eine fundierte Ausbildung bis 
an das Ende des zweiten Studiensemesters not­
wendig, sodaß bei einem früheren Prüfungsbeginn 
nur eine unzulängliche Ausbildung geboten wer­
den könnte. 

Die geforderte Zusammenlegung von Teilprü­
fungen der rechts historischen Staatsprüfung und 
des rechtshistorischen Rigorosums erscheint vor 
allem deshalb nicht möglich, weil innerhalb von 
zwei Semestern eine wissenschaftlich vertiefte 
Ausbildung, die die Voraussetzung für die Ab­
legung einer strengen, d. h. wissenschaftlich aus­
gerichteten Prüfung bildet, nicht möglich ist. So­
sehr auch studienökonomische Gründe für die 
Vorverlegung des "Romanums" sprechen, so 
spricht audl die Tatsache,· daß das rechtshistori­
sche Rigorosum in der Regel als letzte Prüfung 
einen Zusammenhang zwischen dem historischen 
und dem geltenden bürgerlichen Recht, der 
Staatslehre und der allgemeinen juristischen 
Methodik herstellen soll, für die Beibehaltung 
des gegenwärtigen Zustandes bis zum Inkraft­
treten der neuen juristischen Studienvorschriften. 

. Mit der vorliegenden Regelung soll gewähr­
leistet werden, daß der Studier.ende alle Wissens­
gebiete einer Staatsprüfung bzw. eines Rigoro­
sums gleichzeitig studieren muß, für jedes Prü­
fungsfach jedoch einen Zeitraum von etwa zwei 
bis acht Wochen zur speziellen Vorbereitung zur 

Verfügung hat. Der Student soll dadurch in der 
Lage sein, den gesamten Wissensstoff überblicks­
mäßig zu erfassen und darüber hinaus die Mög­
lichkeit erhalten, sich auf die einzelnen Wissens­
gebiete besonders vertieft vorbereiten zu können. 

Den Vorschlägen der .osterreichischen Hoch­
schülerschaft, alle Staatsprüfungen und Rigorosen 
in Form von Teilprüfungen gemeinsam durch­
zuführen, konnte aus den vorgenannten Grün­
den nicht vollständig Rechnung getragen wer­
den. Der Entwurf sieht zwar mit Ausnahme der 
rechtshistorischen Staatsprüfung und des rechts­
historischen Rigorosums grundsätzlich eine der­
artige Durchführung von Staatsprüfungen und 
Rigorosen vor, doch kann das Professorenkol­
legium einer mit der Durchführung juristischer 
Studien betrauten Fakultät durch Verordnung 
diejenigen Staatsprüfungen, die nicht in Form 
von Teilprüfungen, und diejenigen Rigorosen­
teilprüfungen, die nicht gemeinsam mit Teilprü­
fungen von Staatsprüfungen abzuhalten sind,. be­
zeichnen. Derartige Verordnungen dürfen jedoch 
nur im Hinblick auf das Mißverhältnis zwischen 
der Zahl der Prüfer und der Zahl der Kandi­
daten sowie nach Anhörung der zuständigen Or­
gane der österreichischen Hochschülerschaft er­
lassen werden. 

Durch die Mitwirkung der österreichischen 
Hochschülerschaft soll dafür Sorge getragen wer­
den, daß Verordnungen dieser Art erst nach Aus­
schöpfung aller zumutbaren personellen und or­
ganisatorisdlen Möglichkeiten erlassen werden. 

Aus· den vorgelegten Gesetzentwürfen werden 
sidl keine budgetmäßigen Mehrbelastungen er­
geben. 

Zu den einzelnen Bestimmungen der vorge­
legten Gesetzentwürfe wird bemerkt: 

A. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Ablegung von Staatsprüfungen der rechts- und 

staatswissenschaftlichen Studien 
Zu § 1: 

Staatsprüfungen mit Ausnahme der rechts­
historischen Staatsprüfung sollen künftig ähnlidl 
wie an den Technischen Hochschulen nach Wahl 
des Kandidaten entweder komissionell oder in der 
Form von Einzelprüfungen abgelegt werden kön­
nen. Bei der rechtshistorischen Staatsprüfung 
wurde aus den oben angeführten Gründen auf 
die Möglidlkeit der Ablegung dieser Prüfung 10 

Form von Teilprüfungen verzichtet. 

Zu § 2: 

Es scheint sinnvoll, die Wahl der Reihenfolge 
der einzelnen Teilprüfungen . dem Kandidaten 
freizustellen. 

Zu § 3: 

Grundsätzlich sollen alle Teilprüfungen einer 
Staatsprüfung im letzten Semester des jeweiligen 
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Studienabschnittes abgelegt werden können. Le­
diglich im rechtshistorischen Studienabschnitt 
wurde davon abgesehen. Dies deshalb, weil es 
unmöglich erscheint, den gesamten Lehrstoff in 
kürzerer Zeit als in zwei vollen Semestern vor­
zutragen und zu verarbeiten. Die Bestimmung 
des Abs. 2 bedeutet eine· Abänderung gegenüber 
dem ursprünglich zur Begutachtung ausgesende­
ten Entwurf und soll sicherstellen, daß die Prü­
fungskandidaten die allgemeinen Anforderungen 
der juristischen Studien- und Staatsprüfungsord­
nung für das Antreten zu einer Staatsprüfung 
erfüllen. 

Zu § 4: 

Zu § 5: 

Die juristischen Rigorosen sollen in Hinkunft 
in Form von Teilprüfungen abgehalten werden 
können. Dadurch wird eine wissenschaftlich ver­
tiefte Vorbereitung auf diese Prüfungen erleich­
tert. Es wird auch dafür Vorsorge getroffen, daß 
Studierende unmittelbar nach Absolvierung einer 
Staatsprüfung zu dem entsprechenden ~igoro.sum 
antreten können. Eine Ausnahme hlezu bildet 
lediglich der rechtshistorische Studienabschnitt. 
Hiebei hat das Begutachtungsverfahren ergeben, 
daß eine Neuordnung des sogenannten "Roma-
nums" im Hinblick auf die derzeitige Funktion 
dieser Prüfung, nämlich einen Zusammenhang 
zwischen der Rechtsgeschichte mit dem geltenden 
bürgerlichen Recht, der Staatslehre und der all-Die Ablegung von Staatsprüfungen in Form . .. 

f . gemeinen Methodik herzustellen, erst emem spa-
von !cheilprVüfun~eln b

l 
ringt ~uch inps~'fern °trga~l- teren vollständig neuen Studiengesetz vorbehal-

satons e ortel e, a s zu emem ru ungs ermm bl"b - II 
nur mehr ein Einzelprüfer und nicht eine <>anze ten el en so te. 
Prüfungskommission anwesend sein muß. <> I Es sei darauf hingewiesen, daß auch schon nach 

I I den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

Zu § 5: 

Die Bestimmungen sind dem Allgemeinen 
HodlS<:hul-Studiengesetz, BGB!. Nr. 177/1966, 
entnommen. 

das rechtshistorische Rigorosum nicht als letzte 
juristische Prüfung zur Erlangung des Doktorates 
abgelegt werden muß, wenn dies auch aus Zweck­
mäßigkeitsgründen in der Regel geschieht. 

Zu § 6: 
Zu § 6: '

1 

d' d 11 d' M" l'chk . b Den Stu leren en so le og I elt gege en 
Im· Zuge des durchgeführten. Beg~ta~tungs- werden, in Hinkunft Rigorosen in der Form von 

verfahrens hat sich ergebe~, daß Im HI?bhck. auf Teilprüfungen abzulegen. Dadurch ist eine ent­
die große Zahl der K~ndldaten und die gerIn~e sprechend wissenschaftlich vertiefte Vorbereitung 
Zahl der Prü.fe~ an. emzel~en Hochschul~n mit auf diese Prüfungen möglich. In diesem Zusam­
großen Schwlengkel~en bel der D~rch~.uhrung menhang erscheint es sinnvoll, davon abzugehen, 
der Staatspr~fungen In Form von Tellprufungen die Prüfung über ein bestimmtes Zeitausmaß .zu 
zu rech?en Ist. An anderen Hochsch~len (Salz- erstrecken. Die nunmehrige Regelung, daß zumm­
burg.' Lmz) kann. aber schon ~.hne großere Vor- dest drei Prüfungsfragen aus verschiedenen ~eil­
arbeiten sofort mit der Dur.chf~.hrung von Staats- gebieten des Prüfungsfaches zu stellen smd, 
prüfungen in Form von Tellprufungen begonnen scheint eher geeignet, Unterlagen für eine ge-
werden. rechte Beurteilung des Kandidaten zu erlangen. 

Die vorgenommene Regelung ermöglicht es Aus dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
dem Professorenkollegium jeder mit der Durch- wurden im Abs. 2 die Bestimmungen über die 
führung juristischer Studien betrauten Fakultät Zusammensetzung der Prüfungskommission für 
durch Verordnung zu bestimmen, ab welchem Rigorosen und die Bestellung der Einzelprüfer, 
Zeitpunkt nach Beseitigung allfälliger organisa- die Bestimmungen über die Festsetzung des Prü­
torischer Schwierigke~ten mit der D~rch~.ührung fungstermines und die Anmeldung zur Prüfu~g 
von Staatsprüfungen m Form von Tellprufungen sowie die Bestimmungen über Notengebung, die 
begonnen werden kann. Wiederholung von Prüfungen und das Erlöschen 

B. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
die Verordnung des Ministers für Kultus und 
Unterricht vom 15. April 1872, RGBl. Nr. 57, 
durch welche für die Universitäten der im Reichs­
rate vertretenen Königreiche und Länder bezüg­
lich der Erlangung des Doktorates an den welt­
lichen Fakultäten neue Bestimmungen erlassen 

werden, geändert wird 
Zu § 1: 

Die Änderung war im Hinblick auf die neuen 
Bestimmungen des § 5 notwendig. 

der Wirksamkeit von Teilprüfungen übernom-
men. 

Zu§ 9: 

Dem derzeit üblichen Ablauf des juristischen 
Studiums entspricht es, daß das judizielle· Rigo­
rosum unmittelbar nach Abschluß der judiziellen 
Staatsprüfung und das staatswissenschaftliche 
Rigorosum unmittelbar nach Abschluß der sta~ts­
wissenschaftlichen Staatsprüfung abgelegt wird. 
Aus studienökonomischen Gründen erscheint es 
vertretbar, die einander entsprechenden Teilprü-
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fun gen der Staatsprüfung und des Rigorosums 
zur gleichen Zeit und nicht erst einige Wochen 
voneinander getrennt durchzuführerl. Nach den 
Bestimmungen des § 9 wird diesem im wesent­
lichen auf studienökonomischen Gründen be­
ruhenden Vorschlag der österreichischen Hoch­
schülerschaft gefolgt. 

Durch die Bestimmung des. Abs. 2 wird ge­
währleistet, daß der sich im gesamten Studien­
recht durchziehende Grundsatz aufrechterhalten 
wird, daß die wissenschaftliche Prüfung. erst nach 
Absolvierung der Diplomstudien (der Diplom­
prüfung entsprechen etwa die Staatsprüfungen des 
bisherigen juristischen Studiums) abgelegt werden 
können. 

Das Begutachtungsverfahren hat ergeben, daß 
insbesondere an· der Rechts-und staatswissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Wien die 
gleichzeitige Durchführung von Teilprüfungen 
von Staatsprüfungen und der zugehörigen Rigo­
rosen auf administrative Schwierigkeiten stoßen 
wird. Im Hinblick darauf erscheint es sinnvoll, 
für den Fall, daß sich solche Schwierigkeiten als 
unüberwindlich erweisen sollten, dem Profes­
sorenkollegium nach Anhörung des zuständigen 
Organs der österreichischen Hochschülerschaft 
die Möglichkeit einzuräumen, durch Verordnung 
festzusetzen, daß in diesen Fällen Teilprüfungen 
von Rigorosen und Staatsprüfungen nicht ge­
meinsamdurchzuführen sind. 

Zu § 10: 

. Schon bisher mußten bei Rigorosen im Hin­
blick auf das Mißverhältnis zwischen der . Zahl 
der Prüfer und· der Zahl der Kandidaten nicht 
alle Mitglieder der Prüfungskommission wäh­
rend· der gesamten Prüfungszeit anwesend sein. 
Diese Vorschrift wird übernommen. Im Hinblick 
auf eine verläßliche Beurteilung der Kenntnisse 
und der wissenschaftlichen Qualifikation des Kan­
didaten erscheint es aber in hohem Maße wün­
schenswert, daß der Rigorosenprüfer auch wäh­
·rend der Teilprüfung der Staatsprüfung anwe­
send ist. 

Zu Artikel II: 

Durch die Abhaltung. von Rigorosen in Form 
von. Teilprüfungen und. die Bestimmungen des 
§ 10 sind d;as Bundesgesetz vom 23. Juni 1967, 
BGBl. Nr. 228, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 16/1968 up.d 197/1969, und der. § 1 
der Juri·stischen Rigorosenordnungsnovelle, BGBl. 
Nr. 48/1936, gegenstandslos geworden. Diese Ge­
setze bestimmen nur, daß bei einer komissionel­
len Prüfung, sofern es sich im Hinblick auf das 
Mißverhältnis zwischen der Zahl der Mitglieder 
der Prüfungskommissionen zur Abhaltung der 
Rigorosen und der Zahl der zu prüfenden Kan-. 
didaten als erforderlich erweist, nicht alle Mit.,. 
glieder der. Prüfungskommission dem Rigorosum 
vom Anfang bis zum Ende beiwphnen mÜSSen. 
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